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Bundeshaftungsobergrenzengesetz  
 

Zu dem im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesministerium für Ge-
sundheit folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Zu Art. II Z 1 (§ 14b BHG) und Art. III Z 1 § 17  BHG 2013): 
 
Das bis 31.12.2012 geltende Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, idgF., sieht 
derzeit in den §§ 14 und 14a Regelungen betreffend die Darstellung der finanziellen 
Auswirkungen im Zusammenhang mit rechtssetzenden Maßnahmen einerseits für die 
Gebietskörperschaften (§ 14) und andererseits für Bürger/innen und Unternehmen 
auf Grund von Informationsverpflichtungen (§ 14a) vor. 
Durch den nunmehr vorgeschlagenen § 14b sollen hinkünftig bei rechtssetzenden 
Maßnahmen auch Auswirkungen auf Familien, Jugendliche und Generationen darge-
stellt werden. 
 
Das mit 1.1.2013 in Kraft tretende Bundeshaushaltsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, 
normiert in § 17, dass bei Regelungsvorhaben „jedenfalls finanzielle, wirtschafts-, 
umwelt-, konsumentenschutzpolitische sowie Auswirkungen auf Verwaltungskosten 
für Bürger/innen und für Unternehmen, Auswirkungen in sozialer Hinsicht und insbe-
sondere auch auf die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen zu berück-
sichtigen“ sind und eine entsprechende „wirkungsorientierte Folgenabschätzung an-
zuschließen“ ist. 
Durch den nunmehr vorgeschlagenen § 17 Abs. 1 sollen in der Folgenabschätzung 
auch „die familien- und jugendpolitischen sowie die Auswirkungen auf die Ausgewo-
genheit zwischen den Generationen“ berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus enthält das Deregulierungsgesetz 2001, BGBl. I Nr. 151, eine Rege-
lung, wonach „alle mit der Vorbereitung von Akten der Bundesgesetzgebung betrau-
ten Organe darauf Bedacht zu nehmen haben, die wesentlichen Auswirkungen von 
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Gesetzen in finanzieller, wirtschafts-, umwelt-, und konsumentenschutzpolitischer 
sowie sozialer Hinsicht abzuschätzen.“ 
 
Aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit ist sowohl zu den derzeit gelten-
den und geplanten Regelungen des BHG als auch zu den künftigen Regelungen des 
BHG 2013 sowie zum geltenden Deregulierungsgesetz 2001 festzuhalten, dass es 
jedenfalls unabdingbar geboten ist, auch eine Folgenabschätzung bezüglich der 
Auswirkungen in gesundheitspolitischer Hinsicht verpflichtend zu normieren. 
 
Eine einseitige singuläre Änderung der Bestimmungen über die Folgenabschätzung 
von Maßnahmen im ausschließlichen Hinblick auf Familien, Jugendliche und Genera-
tionen, wird daher abgelehnt. 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrats an 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 
 

 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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